
Waffenbesitzkarte 
 
Allgemeines: 

Zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen benötigen Sie eine Waffenbesitzkarte. 

Hierfür ist ein Antrag zu stellen. Von der Besitzkartenpflicht ausgenommen sind 

lediglich Gas- und Schreckschusswaffen, sowie Luftdruck-, Federdruck- und CO2-

Waffen, die ein entsprechendes Prüfzeichen aufweisen. Diese Waffen dürfen ab 18 

Jahren frei erworben werden. Die Waffenbesitzkarte berechtigt Sie, die tatsächliche 

Gewalt über die darin eingetragene Waffe auszuüben, sie innerhalb Ihres befriedeten 

Besitztums zu führen und sie z.B. zum Schießstand oder zur Reparatur zu einem 

Büchsenmacher zu transportieren. 

Voraussetzungen: 

Zuverlässigkeit, persönliche Eignung, Sachkunde, Bedürfnis (Ausnahme: Bei Erben 

wird derzeit kein Sachkunde- und Bedürfnisnachweis gefordert.) Ihre Zuverlässigkeit 

wird generell durch die Dienststelle überprüft. Nachweis der Sachkunde und des 

Bedürfnisses sind vom Antragsteller zu erbringen. 

Anträge und weitere Infos:  
https://www.rems-murr-kreis.de/landratsamt-und-

politik/organigramm/ordnungsamt/kreispolizeibehoerde 
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